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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1989

Norm

RAO §2 Abs1

RAO aF §3

RAO §30 Abs1

Rechtssatz

Auf die praktische Verwendung bei einem inländischen Rechtsanwalt kann nur jener Zeitraum angerechnet werden, in

dem der Rechtsanwaltsanwärter in die Liste der Rechtsanwaltsanwärter eingetragen gewesen ist (Bkv 1/88 uam).

Entscheidungstexte

Bkv 3/89

Entscheidungstext OGH 23.10.1989 Bkv 3/89

Veröff: AnwBl 1990,559

Bkv 9/98

Entscheidungstext OGH 02.12.1998 Bkv 9/98

Beisatz: Vom Tag des Einlanges der für diese Eintragung erforderlichen Anzeige an kann die Zeit der Tätigkeit als

Rechtsanwaltsanwärter auf die praktische Verwendung angerechnet werden. (T1)

Bkv 4/99

Entscheidungstext OGH 26.07.1999 Bkv 4/99

Auch
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